
Hessen Mobil
Straßen* und Verkehrsmanagement 

Eschwege

HESSEN

TEILC
Unterlage 17.1-4.PÄ

BAB A 4; Grundhafte Erneuerung mit Anbau von Stand- und Zusatzfahrstreifen zw. dem 
AD Kirchheim und der AS Wildeck / Obersuhl,
Abschnitt Bad Hersfeld West (3. BA)

von Bau-km 0+000 bis Bau-km 3+888

Nächster Ort: Bad Hersfeld 

Baulänge; 3,888 km

4.PLANANDERUNG

Variantenuntersuchung der Lärmschutzmaßnahmen

Unterlage 17.1-4.PÄ ersetzt Unterlage 17.1

Nr. Art der Änderung Datum Name



BAB A 4; AD Kirchheim – AS Wildeck Obersuhl; Abschnitt Bad Hersfeld West (3. BA)  Unterlage 17.1-4.PÄ 
Erläuterungsbericht schalltechnische Untersuchung – Planfeststellung  
 

 

 

Variantenuntersuchung der 
Lärmschutzmaßnahmen 

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

  Seite 

1 GRUNDLAGE DER VARIANTENUNTERSUCHUNG .......................................... 3 

2 PROJEKTSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN ................................................... 4 

3 ERGEBNIS DER VARIANTENUNTERSUCHUNG............................................... 4 

3.1 BEREICH EICHHOF ........................................................................................... 5 

3.2 BEREICH KURPARK .......................................................................................... 6 

3.3 BEREICH JOHANNESBERG ................................................................................. 7 

3.4 GESAMTHAFTE BETRACHTUNG .............................................................................. 8 

4 ZUSAMMENFASSUNG DER VORZUGSLÖSUNG ........................................... 10 

 



BAB A 4; AD Kirchheim – AS Wildeck Obersuhl; Abschnitt Bad Hersfeld West (3. BA)  Unterlage 17.1-4.PÄ 
Erläuterungsbericht schalltechnische Untersuchung – Planfeststellung Seite 3/11 
 

 

1 Grundlage der Variantenuntersuchung 

Die Methodik der vorliegenden Variantenuntersuchung entspricht der bestehenden 
Planungspraxis in Hessen. Erläuterungen hierzu beinhaltet die Anlage 1. 
 
Zur Bewertung wird die Anzahl ungelöster Schutzfälle herangezogen. Als ungelöster 
Schutzfall ist jede fassaden- und geschossbezogene lmmissionsgrenzwertüberschreitung 
(Gebäudeseitenetagen = GSE) im Tag- und/oder Nachtzeitraum und im Außenwohnbereich 
im Tagzeitraum definiert. Zur Bewertung der lärmmindernden Wirkung wird das 
Lautheitsgewicht herangezogen, welches unabhängig von der Anzahl der verbleibenden 
Schutzfälle aus der Höhe der Beurteilungspegel berechnet wird. Hiermit wird in der 
Bewertung neben der Anzahl der Betroffenheiten auch die Minderung der Beurteilungspegel 
mitberücksichtigt. Die Ermittlung verhältnismäßiger aktiver Lärmschutzmaßnahmen ist somit 
wesentlich von der Anzahl der betroffenen Gebäudeseitenetagen (GSE) = Schutzfälle und 
der Höhe des jeweilig ermittelten Beurteilungspegels abhängig. 
 
Mit der vorliegenden Untersuchung erfolgt ausgehend von der Ermittlung der jeweilig für den 
Vollschutz (Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV) notwendigen aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen (sofern ermittelbar und technisch realisierbar) eine Betrachtung 
weiterer Varianten, die neben aktiven Lärmschutzmaßnahmen auch passive Maßnahmen 
vorsehen. Ziel ist die Festlegung von verhältnismäßigen aktiven Lärmschutzmaßnahmen für 
alle betroffenen Gebäude.  
 
Zusätzlich zu Lärmschutzwänden als aktive Lärmschutzmaßnahme wird in der vorliegenden 
Untersuchung der Einbau eines offenporigen Asphalts (OPA) mit einem Korrekturwert für die 
Fahrbahnoberfläche von Dstro = - 5 dB(A) mit untersucht. 
 
Bei der Bewertung der verschiedenen Schallschutzvarianten sind die Verhältnismäßigkeit 
sowie die Effektivität der unterschiedlichen Schallschutzmaßnahmen ausschlaggebend. Die 
Verhältnismäßigkeit, d.h. die Relation zwischen Kosten und Nutzen ist gemäß 
Rechtsprechung des BVerwG (BVerwG 9 A 72.07) nach den Umständen des Einzelfalls 
festzulegen. Gemäß den in Anlage 1 beigehefteten Erläuterungen zur Methodik der 
Variantenuntersuchung wird für die Verhältnismäßigkeit als oberer Orientierungswert ein 
Betrag von 20 T€ pro gelösten Schutzfall empfohlen.  
 
Die Gegenüberstellung der Varianten erfolgt jeweils in Tabellenform (Anlage 3) 
entsprechend der Verfahrensweise in Niedersachsen. Grün hinterlegte Zeilen kennzeichnen 
die jeweilig favorisierte Variante. 
 
Der Variantenuntersuchung werden der Einheitspreis für Lärmschutzwände der 
Kostenermittlung für die untersuchte Maßnahme zu Grunde gelegt. Die Mehrkosten für den 
Einbau von offenporigem Asphalt (OPA) werden anhand von Erfahrungswerten aus anderen 
Projekten mit 4,13 €/m² in den Herstellungskosten berücksichtigt. Weitere Ansätze für 
Herstellungspreise und die kapitalisierten Kosten sind in Anlage 1 aufgeführt. Die 
Kostengrundlagen dieser Variantenuntersuchung sind in den Tabellen der Anlage 2 
zusammengefasst. 
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2 Projektspezifische Besonderheiten 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die geplante grundhafte Erneuerung mit 
Anbau von Stand- und Zusatzfahrstreifen der BAB A4 im Abschnitt Bad Hersfeld – West. 
Dieser Abschnitt stellt den 3. Bauabschnitt der grundhaften Erneuerung der BAB A4 
zwischen dem AD Kirchheim und der AS Wildeck/Obersuhl dar. 
 
Der Abschnitt beginnt etwa 5,7 km östlich des AD Kirchheim (BAB A 7 / A 4) bei Bau-km 
0+000 (Str.-km 361,300) unmittelbar vor dem Stadtteil Eichhof der Stadt Bad Hersfeld. Er 
führt im gesamten Entwurfsbereich durch den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und endet kurz 
vor der Anschlussstelle AS Bad Hersfeld bei Bau-km 3+888 (Str.-km 357,413) unmittelbar 
hinter dem Stadtteil Johannesberg der Stadt Bad Hersfeld. 
 
Bestandteil des Vorhabens ist die Errichtung einer einseitigen PWC-Anlage an der 
Richtungsfahrbahn Eisenach auf dem Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei bei Bau-
km 2+900. 
 
Die BAB A4 ist im vorliegenden Streckenabschnitt derzeitig durchgängig 4streifig (je 
Richtungsfahrbahn 2 Fahrstreifen ohne Standstreifen) ausgestattet. 
 
Im Zuge der Grunderneuerung ist der neue Querschnitt RQ 31 (31,0 m Kronenbreite, je 
Richtungsfahrbahn zwei Fahrstreifen und ein Standstreifen) vorgesehen. Er umfasst zwei 
Richtungsfahrbahnen mit einer Gesamtbreite von je 12,0 m und einem Mittelstreifen von 
4,0 m. Beidseitig gliedern sich Bankette mit jeweils 1,50 m Breite an.  
 
In den Steigungsstrecken wird nach Erfordernis eine dritte Fahrspur (Zusatzfahrstreifen) 
angeordnet. In Fahrtrichtung Eisenach beginnt der Zusatzfahrstreifen als 
Fahrstreifenaddition in Verlängerung des Beschleunigungsstreifens der PWC-Anlage bei 
Bau-km 3+425 und schließt dann an den vorbereiteten 3-streifigen Teilabschnitt der AS Bad 
Hersfeld an. In Fahrtrichtung AD Kirchheim beginnt der Zusatzfahrstreifen bei Bau-km 1+550 
und geht in den 3-streifig gebauten Nachbarabschnitt Kirchheim Ost über. 
 
Eine ausführliche Darstellung der geplanten Maßnahmen und die straßenbauliche 
Beschreibung sind im Erläuterungsbericht, Teil A Unterlage 1d enthalten. 
 
Im Zuge der Variantenuntersuchungen werden folgende 3 Abschnitte zur Auswertung 
möglicher Lärmschutzmaßnahmen gebildet. 
 
Abschnitt 1: Bereich Eichhofsiedlung 
Abschnitt 2: Bereich Kurpark 
Abschnitt 3: Bereich Stadtteil Johannesberg 
 
Zusätzlich erfolgt abschließend eine zusammenfassende Bewertung aller Abschnitte für die 
Betrachtung mit Einbau des OPA, da der OPA-Bereich für alle drei Bereiche wirksam ist. 
 

3 Ergebnis der Variantenuntersuchung 

Für die oben benannten Abschnitte erfolgte die Dimensionierung unterschiedlicher Lärm- 
schutzvarianten. Die Betroffenheiten (Anzahl der Schutzfälle), die untersuchten Lärmschutz- 
varianten und deren Wirkung, sowie die Bewertung sind in den Tabellen der Anlage 3 
enthalten. Im Folgenden erfolgt eine Auswertung der Tabellen für die jeweiligen Varianten.  
Da die maximale Höhe von Lärmschutzwänden technischen Restriktionen in der 
Berechnungssoftware unterliegt, konnte die für den aktiven Vollschutz erforderliche Höhe der 
Lärmschutzwände nicht exakt ermittelt werden. Daher wurden mit Hilfe des vereinfachten 
Verfahrens der langen, geraden Straße fiktive Wandhöhen für die Immissionsorte mit der 



BAB A 4; AD Kirchheim – AS Wildeck Obersuhl; Abschnitt Bad Hersfeld West (3. BA)  Unterlage 17.1-4.PÄ 
Erläuterungsbericht schalltechnische Untersuchung – Planfeststellung Seite 5/11 
 

 

lärmtechnisch ungünstigsten Lage zur BAB A 4 ermittelt. Dabei wurde deutlich, dass 
Lärmschutzwandhöhen von 15 bis 20 Metern erforderlich wären um den aktiven Vollschutz 
gewährleisten zu können. Da die Umsetzung von Lärmschutzwänden mit Höhen über 10 m 
in der Praxis nicht machbar ist, wurde in der Variantenabwägung das Szenario "Vollschutz" 
nicht betrachtet.  
 

3.1 Bereich Eichhof 

 
Die A 4 verläuft südlich der Eichhofsiedlung in Dammlage. Die betroffenen Gebäude 
befinden sich dabei in einem Abstand von ca. 100m bis 400m von der A 4. Das Gelände 
steigt mit zunehmender Entfernung von der A 4 in Richtung Norden an, sodass die 
betroffenen Gebäude im Bereich der Eichhofsiedlung in Hanglage höher liegen als die 
Bundesautobahn. 
 
Die Gebäude sind durch den bereits vorhandenen Verkehrslärm der A 4 erheblich 
vorbelastet. 
 
Die 2- bis 3-geschossige Wohnbebauung in Form von Ein- und Mehrfamilienhäusern wurde 
entsprechend der Festsetzungen in vorhandenen Bebauungsplänen bzw. nach vor Ort 
festgestellter tatsächlicher Nutzung in Anlehnung an die Flächennutzungsplanung der 
Gebietskategorie 2: Allgemeines Wohngebiet zugeordnet. 
 
Im Bereich Eichhof wurden bei insgesamt 2206 Gebäudeseitenetagen (GSE) die 
Immissionspegel ermittelt. Ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen treten bei 482 GSE 
Taggrenzwertüberschreitungen auf. Die Nachtgrenzwerte sind bei 1339 GSE überschritten. 
Die maximalen Immissionsgrenzwertüberschreitungen betragen tags 7,7 dB(A) und nachts 
13,5 dB(A). 
 
Die Ergebnisse des Variantenvergleichs für diesen Bereich sind in Anlage 3 Tabelle 1 
enthalten. 
 
Auf die Bewertung des Vollschutzes wurde aufgrund zu hoher erforderlicher Wandhöhen 
verzichtet. Entsprechend wurden für die geneigten Lärmschutzwände Höhen von 10 Meter 
über Fahrbahnrand im Bereich der Strecke und 6 m über Fahrbahnrand im Bereich der 
Bauwerke angesetzt (Variante 1.1). 
Darüber hinaus wurden folgende zusätzlich Varianten untersucht: 
 
 Variante 1.2:  Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (nicht auf 

   Bauwerken) 
 

 Variante 1.3:  alleiniger Einbau von OPA (offenporiger Asphalt mit DStrO -5 dB(A); 
   nicht auf Bauwerken) ohne Lärmschutzwände 
 

 Variante 1.4:  Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA auch auf 
   Bauwerken 0-2, 1-1 und 1-3 
 

 Variante 1.5: Erhöhung der Lärmschutzwände im Bereich der Bauwerke auf 10m 
   und OPA  
 

 Variante 1.6: Erhöhung der Lärmschutzwände im Bereich der Bauwerke auf 8m 
   und OPA 
 

 Variante 1.7: Erhöhung der Lärmschutzwände im Bereich der Bauwerke auf 10m 
   und OPA auch auf Bauwerken 0-2, 1-1, 1-3 
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Variante 1.3 ergibt im Vergleich den besten Verhältnismäßigkeitswert. Es verbleiben dabei 
jedoch 236 Schutzfälle im Tagzeitraum. Die Kombination aus Lärmschutzwänden mit einer 
durchgängigen Höhe von 10m sowie dem durchgängigen Einbau von OPA (Variante 1.7) 
gewährleistet zum einen die Einhaltung der Taggrenzwerte im Bereich Eichhof und weist bei 
einer verbleibenden Summe von 51 Schutzfällen im Nachtzeitraum eine Effektivität von 
97,8% auf.  
 
Variante 1.3 (nur OPA) hingegen erreicht lediglich eine Effektivität von 39%. Es verbleiben 
236 ungelöste Schutzfälle am Tag sowie 948 ungelöste Schutzfälle nachts.  
Empfehlung Vorzugsvariante: 
 
Im Ergebnis der Variantenuntersuchung ist für den Bereich der Eichhofsiedlung Variante 1.2 
zu favorisieren, da sie bei einer Effektivität von 93% keine verbleibenden Überschreitungen 
der Taggrenzwerte und nur 162 verbleibende Schutzfälle in der Nacht aufweist. Die Kosten 
vom pro gelösten Schutzfall mit ca. 11.500 € sind verhältnismäßig.  
 

3.2 Bereich Kurpark 

 
Nördlich der A 4 befindet sich zwischen der Eichhofsiedlung und dem Stadtteil Johannesberg 
der Kurpark, welcher sich bis zur Bahnlinie (Nebenstrecke Hatterode - Bad Hersfeld) in der 
ebenen Tallage der Fulda erstreckt. Über die Bahnlinie hinaus steigt das Gelände 
einschließlich der vorhandenen Bebauung nach Norden leicht an. Die Bebauung befindet 
sich in einer Entfernung von ca. 380 m bis 900 m zur A 4. Entsprechend der tatsächlichen 
Nutzung wurden die Gebäude im Kurpark den Kategorien 1 (Krankenhäusern, Schulen, 
Kurheime und Altenheime) und 2 (reine und allgemeine Wohngebiete) zugeordnet. 
 
Im Bereich Kurgebiet (Realnutzung Wohngebiet und Kurheim/Krankenhaus) wurden für 69 
Gebäude bei insgesamt 688 Gebäudeseitenetagen (GSE) die Immissionspegel ermittelt. 
Ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen sind bei 35 Gebäuden Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte im Nachtzeitraum bei 140 GSE festzustellen. Die maximalen 
Immissionsgrenzwertüberschreitungen betragen nachts 4,4 dB(A) im Sondergebiet an der 
Klinik Am Weinberg 19.  
 
Die Ergebnisse des Variantenvergleichs für diesen Bereich sind in Anlage 3 Tabelle 2 
enthalten. 
 
Für den Bereich Kurgebiet wurden zunächst 7 Lärmschutzvarianten untersucht. In der 
Variantengegenüberstellung wurde Variante 2.0a (LSW Eichhof und Johannesberg) als 
Referenzszenario (als bestehend angenommen) für die zu untersuchenden 
Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich des Kurgebiets gewählt. 
 
Die Gegenüberstellung beinhaltet folgende Betrachtungen: 
 
 Variante 2.1: LSW mit 957m Länge und 4 m Höhe 

 
 Variante 2.2: LSW mit 957m Länge und 3,5m Höhe 

 
  Variante 2.3:  LSW mit 755m Länge und 4m Höhe 

 
 Variante 2.4: alleiniger Einbau von OPA (offenporiger Asphalt mit DStrO -5 dB(A); 

   nicht auf Bauwerken) ohne  zusätzliche Lärmschutzwand 
 

 Variante 2.5: Kombination aus der effizientesten Wand (Variante 2.3) und des OPA-
   Einbaus  
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 Variante 2.6: Einbau von OPA (offenporiger Asphalt mit DStrO -5 dB(A) auch auf 
   Bauwerken 2-2, 3-2, 3-4 ohne zusätzliche Lärmschutzwand 
 

 Variante 2.7: Einbau von OPA (offenporiger Asphalt mit DStrO -5 dB(A) auch auf 
   Bauwerken 3-2, 3-4 ohne zusätzliche Lärmschutzwand 

 
Die Varianten 2.1 und 2.2 mit längeren Lärmschutzwänden im Bereich des Kurgebietes 
erreichen zwar eine höhere Effektivität für das Kurgebiet, aber einen schlechteren 
Verhältnismäßigkeitswert. Zudem liegen sie mit den Kosten von rund 21.200€ (Variante 2.1) 
bzw. 19.400€ pro gelösten Schutzfall (Variante 2.2) über denen der übrigen Varianten. Den 
besten Verhältnismäßigkeitswert ergibt die Variante 2.4 mit einer Effektivität von 85,6%, 22 
verbleibenden Schutzfällen nachts und ca. 8.800 € Kosten pro gelöstem Schutzfall. Die 
Kombination aus Wand und dem Einbau von OPA erreicht zwar eine Effektivität von 100% 
ist aber mit ca. 23.300€ pro gelösten Schutzfall nicht verhältnismäßig. 
 
Empfehlung Vorzugsvariante 
 
Variante 2.4 erreicht mit einer Effektivität von 85,6% und mit Kosten von 8.800€ pro 
Schutzfall zwar den besten Verhältnismäßigkeitswert. Es verbleiben jedoch 22 nächtliche 
Schutzfälle im Kurgebiet. Da der durchgängige Einbau von OPA (auch auf den Bauwerken) 
die verbleibenden Lärmschutzansprüche auf 10 Schutzfälle reduziert und mit Kosten von ca 
10.400€ pro Schutzfall verhältnismäßig ist, ist Variante 2.6 mit einer Effektivität von 93,6% 
die Vorzugsvariante. Die verbleibenden Schutzfälle können mit passiven 
Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzfenster, Schalldämmlüfter) abgewickelt werden.  
 

3.3 Bereich Johannesberg 

Die A 4 verläuft unmittelbar vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld nördlich des Stadtteils 
Johannesberg in leichter Dammlage. Die betroffenen Gebäude befinden sich im Abstand von 
ca. 60m bis 50m zur A 4 und sind der Gebietskategorie 2 (reine und allgemeine 
Wohngebiete) zugeordnet. 
 
Im Stadtteil Johannesberg wurden für 297 Gebäude bei insgesamt 1765 
Gebäudeseitenetagen (GSE) die Immissionspegel ermittelt. Ohne aktive 
Lärmschutzmaßnahmen sind bei 229 Gebäuden Überschreitungen der 
Immissionsgrenzwerte festzustellen. Taggrenzwertüberschreitungen treten bei 301 GSE auf. 
Die Nachtgrenzwerte sind bei 1056 GSE überschritten. Die maximalen 
Immissionsgrenzwertüberschreitungen betragen tags 8,7dB(A) und nachts 14,5 dB(A). 
 
Die Ergebnisse des Variantenvergleichs für diesen Bereich sind in Anlage 3 Tabelle 3 
enthalten. 
 
Analog zum Bereich der Eichhofsiedlung wurden für den Stadtteil Johannesberg auf die 
Bewertung des Vollschutzes aufgrund zu hoher erforderlicher Wandhöhen verzichtet. 
Entsprechend wurden für die geneigten Lärmschutzwände Maximalhöhen von 10m über 
Fahrbahnrand im Bereich der Strecke und 6 m über Fahrbahnrand im Bereich der Bauwerke 
angesetzt (Variante 3.1). 
 
Darüber hinaus wurden folgende zusätzliche Varianten untersucht: 
 
 Variante 3.2:  alleiniger Einbau von OPA (offenporiger Asphalt mit DStrO -5 dB(A); 

   nicht auf Bauwerken) ohne Lärmschutzwände 
 

 Variante 3.3: Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (nicht auf 
   Bauwerken) 
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 Variante 3.4: Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (inkl.  
   Bauwerke 2-2, 3-2, 3-4) 

 Variante 3.5: Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (inkl.  
   Bauwerke 3-2, 3-4) 
 

 Variante 3.6: Erhöhung der Lärmschutzwände auf den Bauwerken auf 10m und 5m 
   auf BW 2-2 und Einbau von OPA (nicht auf Bauwerken) 
 

 Variante 3.7: Erhöhung der Lärmschutzwände auf den Bauwerken auf 10m und 5m 
   auf BW 2-2 und Einbau von OPA (inkl. BW 2-2, 3-2, 3-4) 

 
Die Auswertung zeigt, dass ähnlich wie im Bereich Eichhof Variante 3.2 im Vergleich den 
besten Verhältnismäßigkeitswert ergibt. Doch auch hier verbleiben dabei 140 Schutzfälle im 
Tagzeitraum und 691 im Nachtzeitraum. Die Kombination aus Lärmschutzwänden mit einer 
durchgängigen Höhe von 10m (5m auf Fuldatalbrücke) und durchgängigem OPA auch auf 
den Bauwerken (Variante 3.7) gewährleistet zum einen die Einhaltung der Taggrenzwerte im 
Bereich Johannesberg und weist bei einer verbleibenden Summe von 114 Schutzfällen in 
der Nacht eine Effektivität von 93% auf.  
Variante 3.2 hingegen erreicht lediglich eine Effektivität von 41,14%. Darüber hinaus weißt 
der alleinige Einbau von OPA für den Bereich des Stadtteils Johannesberg die größte 
Betroffenheit auf. 
 
Empfehlung Vorzugsvariante: 
 
Im Ergebnis der Variantenuntersuchung ist für den Bereich Johannesberg Variante 3.7 zu 
favorisieren, da Sie bei einer Effektivität von 93,0% keine verbleibenden Überschreitungen 
der Taggrenzwerte aufweist (114 in der Nacht) und die Kosten pro gelösten Schutzfall mit ca. 
12.800 € verhältnismäßig sind. Variante 3.2 erreicht zwar einen höheren 
Verhältnismäßigkeitswert, ist aber mit einer Effektivität von lediglich 41,1% und 140 
verbleibenden Schutzfällen im Tagzeitraum und 691 im Nachtzeitraum nicht zu empfehlen. 
 

3.4 Gesamthafte Betrachtung 

 
Die gesamthafte Betrachtung untersuchter Lärmschutzmaßnahmen beinhaltet die Abwägung 
von 14 verschiedenen Varianten. Hierbei wurden folgende Varianten einander 
gegenübergestellt: 
 

 Variante 0:  ohne Lärmschutz 
 
 Variante 1: Lärmschutzwände für die Bereich Eichhof, Johannesberg und Kurpark 

  und Einbau von OPA (nicht auf Bauwerken) 
 
 Variante 2:  Lärmschutzwände für die Bereich Eichhof und Johannesberg und 

  Einbau von OPA (nicht auf Bauwerken) 
 
 Variante 3:  Lärmschutzwände für die Bereich Eichhof, Johannesberg und Kurpark 

  (kein OPA) 
 

 Variante 4: Lärmschutzwände für die Bereich Eichhof und Johannesberg (kein 
  OPA) 
 

 Variante 5: Einbau von OPA ohne Lärmschutzwände 
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 Variante 6:  Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (inkl. aller 
  Bauwerke) 
 

 Variante 7: Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (inkl.  
  Bauwerke 0-2, 1-1, 3-2, 3-4) 
 

 Variante 8: Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (inkl.  
  Bauwerke 0-2, 1-1) 
 

 Variante 9: Kombination von Lärmschutzwänden und Einbau von OPA (inkl.  
  Bauwerke 3-2, 3-4) 
 

 Variante 10: Kombination von Lärmschutzwänden, Erhöhung der Lärmschutzwände 
  auf den Bauwerken auf 8m (5m BW 2-2) und Einbau von OPA (inkl. 
  aller Bauwerke) 
 

 Variante 11: Kombination von Lärmschutzwänden, Erhöhung der Lärmschutzwände 
  auf den Bauwerken auf 8m (5m BW 2-2) und Einbau von OPA (nicht 
  auf Bauwerken) 
 

 Variante 12: Kombination von Lärmschutzwänden, Erhöhung der Lärmschutzwände 
  auf den Bauwerken auf 8m (5m BW 2-2) und Einbau von OPA (inkl. 
  aller Bauwerke außer BW 2-2) 
 

 Variante 13: Kombination von Lärmschutzwänden, Erhöhung der Lärmschutzwände 
  auf den Bauwerken auf 10m (5m BW 2-2) und Einbau von OPA (inkl. 
  aller Bauwerke 
 

 Variante 14: Kombination von Lärmschutzwänden, Erhöhung der Lärmschutzwände 
  auf den Bauwerken auf 10m (5m BW 2-2) und Einbau von OPA (inkl. 
  aller Bauwerke außer BW 2-2) 
 

Die Auswertung zeigt, dass Variante 5 hinsichtlich des Verhältnismäßigkeitswerte das 
augenscheinlich beste Ergebnis darstellt. Da die Effektivität bei lediglich 41,8% liegt und 376 
Schutzfälle mit Überschreitungen am Tag verbleiben, ist die Betrachtung von weiteren 
aktiven Maßnahmen auch in der Gesamtbetrachtung erforderlich. 
 
Die Kombination aus Lärmschutzwänden mit einer durchgängigen Höhe von 10m (5m auf 
Fuldatalbrücke und dem durchgängigen Einbau von OPA auch über den Bauwerken 
(Variante 13) erreicht eine Effektivität von 95,7% und löst alle Überschreitungen der Tag-
Grenzwerte. Die verbleibenden Beeinträchtigungen durch den Verkehrslärm beschränken 
sich daher auf den Nachtzeitraum und können mit passiven Schutzmaßnahmen gelöst 
werden.  
 
Die Erweiterung um eine Lärmschutzwand im Kurgebiet (Variante 1 und 3) bewirkt 
gesamthaft betrachtet eine geringere Effektivität als Variante 2, da sich die durch die 
Lärmschutzwand entstehenden Reflexionen negativ auf den Stadtteil Johannesberg 
auswirken und hier den Lärm wiederum verstärken. Aus dem Gesamtvergleich wird deutlich, 
dass die Anzahl der verbleibenden Schutzfälle durch den Bau einer Lärmschutzwand im 
Bereich des Kurgebiets von 359 auf 362 steigt. Für jeden zusätzlich gelösten Schutzfall im 
Kurgebiet entsteht mindestens einen neuen Schutzfall im Bereich Johannesberg. Darüber 
hinaus bewirkt eine Lärmschutzwand bei den ohnehin schon verbleibenden Schutzfällen im 
Bereich Johannesberg eine Erhöhung der Beurteilungspegel und somit eine Steigerung des 
Lautheitsgewichts. Da die Beurteilungspegel der verbleibenden Schutzfälle im Bereich 
Johannesberg bereits ohne Lärmschutzwand für das Kurgebiet mit bis zu 54 dB(A) deutlich 
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über denen im Bereich des Kurgebiets (ebenfalls ohne Lärmschutzwand) mit bis zu 50 dB(A) 
liegen, ergibt die Abwägung, dass auf eine Lärmschutzwand für den Bereich Kurgebiet 
verzichtet werden muss. Die Varianten 1 und 3 waren daher auszuschließen. 

4 Zusammenfassung der Vorzugslösung 

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung sind die folgenden aufgeführten aktiven 
Lärmschutzmaßnahmen zu empfehlen. 
 
LSW Eichhof 
 

Bau-km Anfang Bau-km Ende Höhe Bemerkungen 

0+232,0 0+618,0 10,0 

Wandhöhe auf 18 m Länge von 
4,3 m ansteigend, bis 6,0 m 
hochabsorbierend / über 6,0 m 
transparent reflektierend 

0+618,0 0+676,0 10,0 transparent reflektierend 

0+676,0 1+104,0 10,0 
bis 6,0 m hochabsorbierend / 
über 6,0 m transparent 
reflektierend 

1+104,0 1+172,0 10,0 transparent reflektierend 

1+172,0 1+716,0 10,0 
bis 6,0 m hochabsorbierend / 
über 6,0 m transparent 
reflektierend 

1+716,0 1+876,0 10,0 transparent reflektierend 

1+876,0 2+023,0 10,0 

Wandhöhe auf 18 m Länge 
absinkend auf 4,3 m, bis 6,0 m 
hochabsorbierend / über 6,0 m 
transparent reflektierend 
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LSW Johannesberg 
 

Bau-km Anfang Bau-km Ende Höhe Bemerkungen 

2+490,0 2+620,0 5,0 
Fuldabrücke, transparent 
reflektierend 

2+620,0 2+812,5 10,0 
bis 6,0 m hochabsorbierend / 
über 6,0 m transparent 
reflektierend 

2+802,5 3+073,0 10,0 
entlang PWC-Anlage, 
hochabsorbierend / transparent 
reflektierend 

3+053,0 3+099,0 10,0 
bis 6,0 m hochabsorbierend / 
über 6,0 m transparent 
reflektierend 

3+099,0 3+146,0 10,0 transparent reflektierend 

3+146,0 3+164,0 10,0 
bis 6,0 m hochabsorbierend / 
über 6,0 m transparent 
reflektierend 

3+164,0 3+228,0 10,0 transparent reflektierend 

3+228,0 3+906,0 10,0 

Wandhöhe auf 18 m Länge 
absinkend auf 4,3 m, bis 6,0 m 
hochabsorbierend / über 6,0 m 
transparent reflektierend 

 
Einbau von Offenporigem Asphalt mit einem DStrO von -5 dB(A) in der gesamten 
Baustrecke von Bau-km 0+000 bis Bau-km 3+880. 
 
Mit den o.g. aktiven Lärmschutzmaßnahmen verbleiben insgesamt keine ungelösten 
Schutzfälle im Tagzeitraum (ohne Lärmschutz 784) und 175 ungelöste Schutzfälle im 
Nachtzeitraum (ohne Lärmschutz 2537). 
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Erläuterungen zur Methodik der Variantenuntersuchung 
 
Die angewandte Verfahrensweise entstand im Zuge von Straßenbauvorhaben im 
Zusammenhang mit der einschlägigen Rechtsprechung der letzten Jahre. Anhand 
kapitalisierter Kosten für die jeweilige aktive Lärmschutzvariante wird eine 
schutzfallbezogene Kostenermittlung ermöglicht. 
 
 
Tabellenblatt "EP-Herstellung" (Anlage 2.1) 
 
Die Herstellungskosten setzen sich aus den reinen Baukosten sowie den Kosten für 
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Verwaltung zusammen. 
 
Tabellenblatt "EP-Erhaltung"(Anlage 2.2) 
 
Die kapitalisierten Erhaltungskosten werden auf der Grundlage einer zeitlich unbegrenzten 
Erhaltungspflicht in Anlehnung an die Ablösungsbeträge-Berechnungsverordnung (ABBV) 
ermittelt. Sie setzen sich zusammen aus dem Anteil für die kapitalisierten 
Erneuerungskosten und dem Anteil für die kapitalisierten jährlichen Unterhaltungskosten. 
Ausgangsbasis für die Berechnung der kapitalisierten Erhaltungskosten sind die im 
Tabellenblatt „EP-Herstellung" berechneten Herstellungskosten. Zusätzlich sind die im 
Rahmen einer Erneuerung anfallenden Kosten für den Abbruch der geplanten 
Lärmschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Tabellenblatt "Variantenverqleich"(Anlage 3) 
 
Spalten 1 und 2 sowie 2a bis 2d 
In diesen Spalten werden die Varianten benannt und möglichst kurz und prägnant 
beschrieben. Variante 0 sollte dabei immer die Variante ohne aktiven Lärmschutz sein, um 
die Anzahl der Anspruchsberechtigten und das Ausmaß der Betroffenheiten aufzeigen zu 
können. Ausgehend vom Vollschutz ist dann mit schrittweisen Abschlägen beim aktiven 
Lärmschutz die Vorzugsvariante iterativ zu entwickeln. 
 
Spalten 3 bis 8 
In diesen Spalten werden die verbleibenden Betroffenheiten unter Berücksichtigung der 
aktiven Lärmschutzmaßnahmen der jeweiligen Varianten aufgelistet. Die höchsten 
Betroffenheiten sollte die Variante 0 „ohne aktiven Lärmschutz" liefern. Eine Variante mit 
„Vollschutz" sollte definitionsgemäß die verbleibenden Betroffenheiten auf O senken. 
Die Ermittlung der Betroffenheiten erfolgt für jedes zu untersuchende Objekt bezogen auf 
einzelne Geschossseiten jeweils gesondert für den Tag- und Nachtzeitraum sowie für die 
Außenwohnbereiche. Geschossseite bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Objekte 
nach Hausseite und Stockwerk differenziert betrachtet werden. 
 
Beispiel: Ein vierseitiges Objekt mit Erdgeschoss und 1. Obergeschoss hätte demnach 
üblicherweise 
2 x 4 = 8 Geschossseiten, die zu untersuchen wären. 
 
Im SoundPLAN-Projekt ist grundsätzlich je Geschossseite ein Immissionsort auszuwerten. 
Bezugsmaßstab für diese Festlegung ist ein handelsübliches Einfamilienhaus. Davon 
abweichend kann es im Einzelfall sinnvoll sein, mehrere Immissionsorte an einer 
Gebäudeseite anzuordnen - z.B. bei längeren Mehrfamilienhäusern. Es liegt in der 
Verantwortung des Bearbeiters darauf zu achten, dass die höhere Gewichtung einzelner 
Objekte durch zusätzliche Immissionsorte nicht zu einer Ungleichbehandlung der 
Betroffenen führt. 
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In den Spalten 3, 5 und 7 ist die Anzahl der verbleibenden ungelösten Schutzfälle einer 
Variante anzugeben. Ein solcher Schutzfall liegt dann vor, wenn am anspruchsberechtigten 
Immissionsort der geltende Immissionsgrenzwert (IGW) weiterhin überschritten wird. 
 
In den Spalten 4, 6 und 8 ist zur Berücksichtigung der Höhe der IGW-Überschreitungen die 
Summe der zu den Schutzfällen gehörenden Lautheitsgewichte anzugeben. Das 
Lautheitsgewicht wird in den Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an 
Straßen, Ausgabe 1997, (EWS) zur Bewertung von Lärmbelastungen verwendet. Anstelle 
des dort verwendeten Zielpegels wird hier der  IGW  eingesetzt.  Damit lässt sich das 
(Lautheitsgewicht eines Schutzfalles nach der Formel g = 2 0.1*(Lr -IGW) bestimmen, wobei Lr für 
den in der Variante berechneten Beurteilungspegel am Immissionsort steht. Wenn der 
Beurteilungspegel den geltenden IGW nicht überschreitet, wird das Lautheitsgewicht per 
Definition auf O gesetzt. Das Lautheitsgewicht bewirkt, dass bei einer Zunahme der 
Geräuschbelastung oberhalb des IGW um 1O dB(A), also bei einer Verdoppelung der 
Lautstärke, sich auch die über das Lautheitsgewicht berücksichtigte Lärmbelastung 
verdoppelt. Das folgende Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der 
Höhe einer IGW-Überschreitung und dem Lautheitsgewicht: 
 

 
 
Spalten 9 bis 11 
Hier werden die Herstellungs- und die kapitalisierten Erhaltungskosten sowie deren Summe 
aufgeführt. Wenn die Verknüpfungen beibehalten werden, errechnen sich die Kosten 
selbstständig in Abhängigkeit der hinterlegten Einheitspreise. Durch die Einbeziehung der 
kapitalisierten Erhaltungskosten wird die dauerhafte Wirtschaftlichkeit verschiedener aktiver 
Lärmschutzmaßnahmen im Sinne des ARS Nr. 8/2004 berücksichtigt. Zusätzliche 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollten sich damit erübrigen. 
 
Spalten 12 bis 14 
Maßgebende Kriterien für die Bewertung der Varianten sind die Effektivität (Spalte 12) und 
die Effizienz (Spalte 13). Effektivität ist ein Maß für die Zielerreichung (Wirksamkeit, Qualität 
der Zielerreichung). Sie wird durch die Minderung des Lautheitsgewichtes im Verhältnis zum 
Lautheitsgewicht der Variante 0 „ohne aktiven Lärmschutz" dargestellt. 



BAB A 4; AD Kirchheim – AS Wildeck Obersuhl; Abschnitt Bad Hersfeld West (3. BA)  Unterlage 17.1 4.PÄ 
Erläuterungsbericht schalltechnische Untersuchung – Planfeststellung Anlage 1 
 

 

Beispiel: In der Muster-Tabelle summieren sich die Lautheitsgewichte der Variante 0 zu 
2.686,45. Bei Variante 4 verbleibt eine Summe von 616,37. Das Lautheitsgewicht wurde also 
um den Betrag 2.686,45 - 616,37 = 2.070,08 gemindert. Das entspricht einer Effektivität von 
2.070,08 : 2.686,45 = 77,1 %. 
 
Effizienz ist ein Maß für die Wirtschaftlichkeit (Nutzen-Kosten-Relation). Dafür wird die 
Minderung des Lautheitsgewichtes ins Verhältnis zu den Kosten für den aktiven Schallschutz 
gesetzt. 
 
Beispiel: Wie o.a. mindert die Variante 4 das Lautheitsgewicht um den Betrag 2.070,08. 
Daraus ergibt sich eine Effizienz von 2.070,08 : 2.331.590,40 = 8,9 · 10-4. Das entspricht 
einer Minderung des Lautheitsgewichtes um 8,9 je 10.000 €. 
 
Unglücklicherweise verhalten sich Effektivität und Effizienz tendenziell eher diametral. Das 
heißt, je mehr die Effektivität bei den schrittweisen Abschlägen am aktiven Lärmschutz 
abnimmt, desto besser wird die Effizienz. Um eine ausgewogene Lösung zu finden, die der 
Forderung nach einer möglichst hohen Effektivität bei gerade noch vertretbarer Effizienz 
gerecht wird, wurde in Spalte 14 der Verhältnismäßigkeitswert eingeführt. Dieser Wert wird 
auch als „effektive Effizienz“ bezeichnet, weil er sich aus dem Produkt von Effektivität und 
Effizienz ergibt. 
Beispiel: Variante 4 weist eine Effektivität von 77,1 % und eine Effizienz von 8,9 auf. Als 
Verhältnismäßigkeitswert ergibt sich demnach 77,1 % · 8,9 = 6,84. 
 
Das Zusammenspiel von abnehmender Effektivität, zunehmender Effizienz und 
Verhältnismäßigkeit veranschaulicht das folgende Diagramm: 
 

 
 
Die auf diese Weise rein wirtschaftlich bestimmte Vorzugsvariante ist nicht zwangsläufig die 
einzig mögliche Lösung, sondern stellt lediglich den Ausgangspunkt für die Abwägung der 
verschiedenen Varianten dar. Im vorliegenden Muster weist z.B. die Variante 3 einen nur 
geringfügig niedrigeren Verhältnismäßigkeitswert gegenüber der Variante 4 auf. Die 
Effektivität ist deutlich besser, die Effizienz entsprechend schlechter. Im Rahmen der 
Abwägung muss nun entschieden werden, ob die wirtschaftlichen Nachteile gegenüber der 
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Variante 4 durch Berücksichtigung zusätzlicher, nicht monetärer Kriterien (wie z.B. 
Vorbelastung, städtebauliche Aspekte, Landschaftsbild, o.ä.) aufgewogen werden können. 
 
Andere Randbedingungen für die Wahl einer Vorzugsvariante können auch analoge 
Lösungen zu anderen Abschnitten sein. Wenn z.B. in zwei benachbarten Abschnitten bereits 
OPA als eindeutige Vorzugsvariante ermittelt wurde, könnte OPA auch im aktuellen 
Abschnitt bevorzugt eingesetzt werden, um häufige Belagswechsel zu vermeiden – oder 
umgekehrt. 
 
Spalten 15 und 16 
Die Spalten 15 und 16 stehen als weitere Entscheidungshilfen zur Verfügung. Spalte 15 
enthält die Summe der verbleibenden Schutzfälle einer Variante, Spalte 16 die Kosten pro 
Schutzfall. Nach den Vorgaben des BVerwG erfolgt die Untersuchung der 
Lärmschutzvarianten ausschließlich innerhalb der aktiven Maßnahmen. Dabei wird sich 
immer eine Variante als die relativ beste erweisen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
die aus dieser Variante resultierenden Kosten absolut betrachtet in einem offensichtlichen 
Missverhältnis zum Schutzzweck stehen, weil sie z.B. den Verkehrswert des Objektes 
übersteigen. 
Mit dem o.a. Urteil hat das BverwG verkündet, dass die Relation zwischen Kosten und 
Nutzen, bei der die Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes für aktiven Lärmschutz 
anzunehmen sei, nach den Umständen des Einzelfalls festzulegen sei. Somit kann keine 
Bagatellgrenze für die Kosten pro Schutzfall angegeben werden, unterhalb derer auf eine 
Variantenuntersuchung mit schrittweisen Abschlägen verzichtet 
werden kann. 10.000 € pro Schutzfall können in einem Abschnitt verhältnismäßig sein, 
während 5.000 € pro Schutzfall für Vollschutz in einem anderen Abschnitt dadurch 
unverhältnismäßig werden, dass mit 4.000 € pro Schutzfall bereits eine Effektivität von 96 % 
erreicht werden kann. 
Basierend auf den gesammelten Erfahrungen wird als oberer Orientierungswert für die 
Kosten pro Schutzfall ein Betrag von 20.000 € empfohlen. Dieser Betrag stellt keinen 
absoluten Grenzwert dar. Eine Annäherung oder eine Überschreitung sollten aber zu einer 
erhöhten Aufmerksamkeit bei der Auswahl einer Vorzugsvariante führen. 
















